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zerne auf die Märkte und die Politik. Wel-
che Macht sie besitzen, zeigt das eindrück-
liehe Beispiel der ölmultis!
(PS: «Konsumentenschutzartikel auf der
langen Bank» hiess es Mitte März 1980:
Der Ständerat widersetzte sich dem vom
Nationalrat geplanten Prozedere und wies
die Vorlage «zur Differenzbereinigung» zu-
rück...)
Preisanschrift
Die Kantonale Preiskontrollstelle Zürich
hat eine Zusammenarbeit zwischen ihr und
unserem Forum angeregt. Das Amt verfügt
leider nicht über die nötige Anzahl von
Funktionären, um eine wirksame Kontrolle
über die Befolgung der Pflicht zur Preisan-
schritt durchführen zu können. Anderer-
seits wirkt sich eine lückenhafte Anschrift
nachteilig für die Konsumenten aus, indem
dadurch Preisvergleiche erschwert bzw.
ohne Rückfrage verunmöglicht werden.

Beratungstätigkeit
Der Vorstand befasst sich u. a. auch mit
Beanstandungen über Warenmängel. Jähr-
lieh sind es ungefähr 250 bis 300 Fälle, für
welche Konsumenten um Rat und Hilfe bit-
ten.
An erster Stelle stehen Beanstandungen
wegen Schadenfällen bei der chemischen
Reinigung, gefolgt von Reklamationen be-
treffend übersetzte Rechnungen bei TV-
Reparaturen. Das ist ein trübes Kapitel. Der
Laie hat überhaupt keine Kontrollmöglich-
keit über die tatsächlich ausgeführten Re-
paraturarbeiten und ersetzten Teile. Auf-
fallend viele Senioren erhalten besonders
hohe Rechnungen.
Wir fragen uns beispielsweise, aus wel-
ehern Grunde auf teure Ersatzteile wie
Bildröhren usw. keine Garantie gewährt
wird. Auch im Bereich der TV-Reparaturen
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wäre eine Kennzeichnung seriöser Service-
geschäfte äusserst wünschenswert!
Mit wiederkehrender Regelmässigkeit häu-
fen sich, nach Schluss von Messen und
Ausstellungen, Anfragen über die Rück-
trittsmöglichkeiten von Verträgen. Es ist
erstaunlich, wie leichtfertig Verträge oft un-
terschrieben werden, durch welche nicht
selten ganze Familien in finanzielle Schwie-
rigkeiten geraten.
Leider konnte die im Berichtsjahr ange-
strebte Erhöhung der Mitgliederzahl von
800 auf 1000 nicht erreicht werden. Viel-
leicht ist es im kommenden Vereinsjahr
möglich?

Internationale Frauenrechts-
Konvention gebilligt
Der Sozialausschuss der Vereinten Natio-
nen hat mit 112 gegen eine Stimme bei 13
Enthaltungen den Text einer internationa-
len Frauenrechts-Konvention gebilligt und
der UNO-Vollversammlung zur Verabschie-
dung empfohlen. Die Annahme der Kon-
vention durch die Vollversammlung und die
Ratifizierung durch die einzelnen Mitgiie-
der gilt als sicher, da dem Sozialausschuss
sämtliche 152 Staaten der UNO angehören.
Die Konvention ist das Ergebnis der Welt-
konferenz zum internationalen Jahr der
Frau, die 1975 in Mexiko stattfand. Sie er-
klärte eine Diskriminierung der Frau für
«unvereinbar mit der Menschenwürde und
dem Wohl der Gesellschaft». Sie will ge-
währleisten, dass Frauen das gleiche Recht
wie Männer haben, «frei und verantwor-
tungsvoll über Zahl und Geburtenfolge ih-
rer Kinder zu entscheiden, und Zugang zu
Informationen, Bildung und Möglichkeiten
erhalten, die sie zur Wahrnehmung dieses
Rechtes befähigen.»



Frage: Sie haben in Ihrem Film versucht,
das Private in seiner politischen Dirnen-
sion zu zeigen. Was hat Sie dazu ver-
anlasst?

Troffa: Wohl das, was alle Frauen ver-
anlasst, sich zunächst einmal auf den
privaten Bereich zu konzentrieren. Es
ist ja doch der Bereich, auf den sie jähr-
hundertelang beschränkt worden sind.
Da kennen sie sich einfach aus. Und
ausserdem hat es Männer nie besonders
interessiert, den intimen Bereich der
zwischenmenschlichen Beziehungen
darzustellen. Männer machen lieber We-
stern, Abenteuerfilme, Kriegsfilme, Er-
oberungsfilme. Das müssen nicht unbe-
dingt Schlachten sein. Es gibt auch eine
geistige Erobererhaltung. Diese Themen
können Frauen nicht nachvollziehen,
weil sie sie nicht gelebt haben.

Frage: A/ur wäre es e/'ne gewagte These
zu behaupten, Frauen sollten sich auf
das Private beschränken

Troffa: Der private Bereich ist aber nun
einmal der Bereich, den man uns bisher
zugestanden hat. Und es geht jetzt dar-
um, diesen Bereich aufzuwerten und uns
nicht abschieben zu lassen mit der Be-
merkung: Ihr und eure Gefühle. Es geht
darum, die zwischenmenschlichen Pro-
bleme einer Sekretärin gleich ernst zu
nehmen wie beispielsweise die Pro-
bleme eines Managers, der einen Kon-
zern beherrscht. Also: Gefühle ernst
nehmen und auch ernst darstellen.

(Margarethe von Trotta in einem Anna-
belle-Interview über ihren neuen Film
«Schwestern oder die Balance des
Glücks».)

Anderen Bestimmungen der Konvention zu-
folge sollen Frauen im gleichen Mass wie
Männer Zugang zu Finanz- und Kreditquel-
len und zu Arbeitsplätzen haben, bei der
Entlohnung für gleichwertige Arbeit den
Männern gleichgestellt sein und auch bei
der Wahrnehmung von politischen und bür-
gerlichen Rechten nicht hinter den Män-
nern zurückstehen müssen.
Einer der 30 Artikel der Konvention sieht
die Bildung eines Ausschusses aus 23 Ex-
perten, «von hoher Moral und Fähigkeit»
vor, der die Einhaltung der Konvention
überwachen soll.

Umstrittene BSF-Umfrage zum
Thema «Nationaldienst»
Der BSF veranstaltete voriges Jahr unter
dem frohgemuten Motto «Dem Lande nüt-
zen und tausend neue Dinge lernen» eine
Umfrage zum Thema «Nationaldienst». Mit
ziemlich durchschlagendem Erfolg, zumin-
dest auf den ersten Blick: 40 Prozent der
angeschlossenen Verbände haben dem
Vernehmen nach geantwortet. Die SP-
Frauen der Schweiz haben den Fragebo-
gen allerdings leer zurückgeschickt (siehe
Kästchen), und sie haben auch dagegen
protestiert, dass sich der BSF für eine der-
artige «Militärumfrage» überhaupt einspan-
nen liess. Nachstehend die Fragen (kur-
sive gedruckt) und Antworten,
f. S/'nd S/'e der Auffassung, d/'e Scbwe/'zer
Frau se/' ausre/'cbend vorbere/'fef auf /Fren
E/'nsafz de/' e/'nem Kafasfropbenfa//?
Eine erdrückende Mehrheit ist der Ansicht,
die Frau sei zu wenig vorbereitet.
2. Haben S/'e d/'e Arbe/'f fo/gender Organ/'-
saf/'onen scbon e/'nma/ /bren fW/'fg//'edern
vorgesfe//f? aj Samar/'fervere/'ne, b) Z/V/7-
scbufz, cj Hofes Kreuz, dj Hofkreuzd/'ensf,
ej Frauenb/'/fsd/'ensf.
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